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80335 München 
 
 
 
 
Planfeststellungsverfahren zu Planungsabschnitt PA 01, 
Planfeststellungsabschnitt 1.3 gem. Bekanntmachung vom 19.01.2026 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

zum oben genannten Planfeststellungsverfahren nimmt die Gemeinde 
Bockhorn wie folgt Stellung: 
 
Lärmschutz 
Wie wir Ihnen bereits in unserer Stellungnahme im Scoping-Verfahren 
mitgeteilt haben, ist im Bereich des Weilers Schwarzhölzl von einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch durch Lärm und 
Erschütterungen auszugehen.  
 
Unsere Forderungen 
Nach den uns derzeit vorliegenden Plänen wurde diese Forderung nicht, 
oder nur unzureichend berücksichtigt. Hier wird eine Verbesserung 
gefordert Die DB sollte eine Info Veranstaltung abhalten, in der die 
Betroffenen Bürger über das Prozedere mit dem passiven Lärmschutz 
(Fenster) informiert werden. 
 
Umsetzung der Baumaßnahme 
Die Anwohner von Schwarzhölzl haben starke Bedenken, dass durch die 
Einrichtung von Lagerflächen und dem damit verbundenen 
Schwerlastverkehr die Zufahrtsstraße in der Bauzeit stark beschädigt wird. 
Damit verbunden ist eine schlechte Erreichbarkeit der Häuser vor allem bei 
schlechtem Wetter oder in den Wintermonaten, verbunden mit 
unzureichender Räummöglichkeit.  
 
Unsere Forderungen  
Die Erreichbarkeit der Anwesen für Bewohner, Zulieferer und 
Rettungsfahrzeuge während der Bauzeit muss sichergestellt werden. Ein 
Baustellen-Manager muss der Gemeinde und den Bewohnern 
benannt werden und muss vor allem auch vor Ort erreichbar sein, um 
bei auftretenden Problemen Hilfestellung leisten zu können.  
 

Besucherzeiten 

Montag bis Freitag 

8 Uhr bis 12 Uhr 
 

Mittwoch 

14 Uhr bis 18 Uhr 

  

Datum: 13.03.2026 

Geschäftsleitung   

Sachbearbeiter: Heinz Schoder 

Zimmer: 5/OG 

Telefon: 08122 9953-14 

Email: schoder@bockhorn-obb.de 
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Ferner werden Schäden an den Straßen befürchtet. Deshalb wird eine 
Beweissicherung gefordert. Bei erfolgten Schäden und Abnutzungsfolgen 
ist ein Schadensersatz durch die DB Netz AG an die Gemeinde Bockhorn 
zu leisten. Die Belästigung der Anwohner durch Staub und Dreck auf den 
Straßen ist zu befürchten und muss durch tägliche Bewässerung und 
Reinigung auf ein Minimum reduziert werden.  
 
Entwässerung Schwarzhölzl 
Die Rohrleitungen in Schwarzhölzl sind auf ein 10-jähriges 
Niederschlagsereignis bemessen und die Rigolen auf ein 2-jähriges 
Niederschlagsereignis. Ein Notüberlauf in den Vorfluter ist vorgesehen. 
 
Unsere Forderungen 
Die Bemessung ist nicht ausreichend und muss auf 100-jähriges 
Niederschlagsereignis bemessen werden. Für die Einleitung in den 
Vorfluter ist eine wasserrechtliche Erlaubnis, bei der die bereits 
bestehenden Einleitungen zu berücksichtigen sind, beim Landratsamt 
Erding zu beantragen. Die Gemeinde ist an dem Verfahren zu beteiligen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Lorenz Angermaier 
Erster Bürgermeister 
 


